
3. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

338/J A n f rag e 

der Abgeordneten Dr. G red 1 e r und Genossen 

an den BundesministerfÜT Finanzen, 

9. Dezember 1958 

betreffend gesetzwidriges Vorgehen von Finanzbehörden bei der Neufeststellung der 

Einheitswerte per 1.1.1956. 

-~-.-.-.-'.~ 

Das Bewertungsgesetz 1955, BGB1. Nr.148/1955, g~en das die unterzeichneten 

Abgeordneten schon an1äß1ich seiner Beschlußfassung aus schwerwiegenden verfassungs­

mäßigen und auch wirtschaftlichen Gründen :Bedenken hatten, pibt in se:j..ner Anwen­

dung immer wieder Gelegenheit zu Beanständungen .. 

Ist schon das Prinzip dieses Gesetzes anfechtbar, das darin besteht, aus der 

Grundsteuer eine Vermögenssteuer oder Bodenwertabgabe zu machen, so führt die 

Praxis der Anwendung desselben durch die Finanzämter zu beanständungswerten Er­
gebnissen. In den einzelnen Finanzämtern wurden "Schätzste1lenft errichtet, von 

, denen die Neubewertungen ausgehen. Diese Schätzungsstellen verfügen aber üb.er , 
keine S9hätzer, sondern wenden sich einfach an die Ortsgemeinden um Bekanntgahe 

von Grundwerten. Nun sind natürlich die Ortsgemeinden daran interessiert, mög­

·lichst hohe Schätzwerte abzugeben, da damit die Bodenwerte emporgetrieben werden, 

was letzten Endes dazu führt, daß besonders die Kleinhausbesitzer mit sinnlos hohen 

Einheitswerten belastet werden. Das 3~bis 20fache des bisherigen, auf Grund des 

Reichsbewertungsgesetzes 1940 festgestellten Einheitswertes wird nunmehr nicht 

selten festgesetzt. Die Gemeinden vergessen allerdings dabei, daß sie ja den Wert 

vom 1.1.1956 festzustellen haben und nioht einen späteren. 

Es gibt weder ein·Gesetz, das die Finanzämter ermächtigen würde, von den 

Gemeinden Bodenschätzungen vornehmen zu lassen, noch weniger aber eines, das 

Gemeinden ermächtigt, solche Schätzungen ab~ugeben. Weder ~m selbständigen noch im 

übertragenen Wirkungskreise der Gemeinden besteht eine Zuständigkeit zur Abgabe 

solcher Gutachten. Die so erfolgte Neuwertfeststellung ist daher aus diesem Grund 

rechtswidrig, ja verfassungswidrig, weil die gesamte staatliche Verwaltung nur auf 

Grund der Gesetze ausgeübt werden darf. Nun geben die Gemeinden diese GUtachten 

niemals offiziell ab, sondern gewissermaßen unter der Hand: Meist weigern sioh 

die verfassungsmäßigen Organe der Gemeinden, solche Gutachten abzugeben; die 

Finanzämter wenden sich daher an den Gemeindesekretär oder an Baubeamte um,der­

artige "Gutachten". Die Finanzämter verführen also Gemeindeangestellte zu einem 

ungesetzliche~ Vorgehen. Zur Vertretung der Gemeinden sind naoh dem Reichsgemeinde-
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gesetz 1862 ausschließlich der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung be­

rufen. !eamte sind nach unserem Gemeinderecht niemals namens der Gemeinde zeich­

nungsberechtigt. Nur Statutarstädte kennen ein. Zeichnungsreoht von Gemeinde­

beamtell1 .. Aber auoh in Stadtstatuten wird man kaum Bestimmungen finden, die die 

Städte ermäohtigen, Grundstückssohätzungsgutachten abzugeben. 
\ I 

Diese UngesetzlichkeiFen gehen oft so weit, daß die Hausbesitzer aufgefordert 

werden, zu den illegalen Grundstüokssohätzungen der Gemeindebeamten. Stellung zu 

nehmen, ja zu deren Widerlegung eigene Saohverständige namhaft zu machen. 

DieUngesetzliohkeiten greifen aber auch auf ein anderes Gebiet über: diese 

meist durch Verg1eiohszahlen zustandegekommenen "Schätzungsgutachten" der Ge­

meinden basieren fast immer auf Grundstüokverkäufen der Je t'zten Zeit. Nun ver-
wenn 

kauft niemand ein Grundstück, wenn er nicht muß oder ~r nicht besondere Vorteile 

äaraus erhält - zum Beispiel durch Ermögliohung eines Wohnungsbaues mit öffent­

lichen Mitteln. Es verzerrt die natürlichen Wertverhältnisse ,vollkommen, wenn die 

Gemeinden Schätzungszahlenmitteilen, die Bauspekulanten als Kaufpreis für ein 

mit öffentlichen Mitteln aufzuführendes Gebäude bezahlten. Dies widerspricht auch 

den klaren Bestimmungen des Bewertungsgesetzes 1955, das solche außerordent­

liohe Umstände nicht als wertbildenden Faktor für Zweoke der Einheitswertfest­

stellung zuläßt. 

Es muß ferner als verderblioh bezeiohnet werden, wenn in einer EPoohe, wo 

man der Auflockerung der Siedlungsräume das Wort redet, Gemeinden sich dazu her­

geben, auf dem Wege einer überhohen Grundbesteuerung die Grundbesitzer zu Grund­

zerstückelungen zu zwingen. Die Unterparzellierung zu Kleinstparzellen hat ohhe­

hin bereits einen hohen Grad erreioht. Besonders fragwürdig aber sind solche Grund­

stückpreistreibereien bei historischen Gärten (Schlößparks usw.), die auf Grund 

der nun einsetzenden übermäßigen Bodenbesteuerung in steigendem Maße der Zer­

stückelung ausgesetzt sind. Solche Schloßparks silld nicht selten grürie Inseln 

innerhalb geschlossener Ortsohaften gewesen. Es ist durohaus abzulehnen, daß 

nunmehr der Bund daran schuld ist, wenn duroh eine übermäßige Ebdenbesteuerung 

solche Parkanlagen unhaltbar werden. ES haben sich ja schon unter den bisherigen 

niedrigeren Grundsteueransätzen immer mehr Sehloß- und Parkbesitzer dazu ent­

schließen müssen, ihre innerhalb des Weichbildes der Orte gelegenen Parkanlagen 

abzuparzellieren. Die überhohe Grundsteuer wird diese Entwicklung beschleunigen 

und dadurch der Bodenspekulation mit solchen Gärten die Wege ebnen., SOwohl aus 

sanitären Gründen als auch aus denen des Denkmalschutzes müßte darauf 'gesehen 

werden, daß derlei Grünfläch~n weiterhin erhalten bleiben. Diese Erwägungen gelten 

natürlich auch für Wien~ 
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All diese unerwünschten,. ja gesetzwidrigen FOlg.en ergeben sich aus dem 

fast völlig ungeregelten Schätzungswesen bei der Neufeststellung der Einheitswerte. 

§ 1 der Bewertungsverordnung, BGBl. Nr.109/l956/steht mit Rücksicht auf die ver­

schiedenen Bewertungsgrundsätze für bebaute und unbebaute Grundstücke 1m Wider­

spruch zu den Bestimmungen d~r §§ 53 und 55 des Bewertungsgesetzes. Diese Un­

stimmigkeit ist geeignet, ein~ Reihe von Beschwerden an den Verfassungsgerichts­

hof auszuHisen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Finanzen die 

A n fra g e: 

Ist der ~err Bundesminister bereit, die im Veranlagungsverfahren nach dem 

Bewertungsgesetze aufgetretenen ungesetzliChen, ja verfassungswidrigen Vorgänge, 

wie oben beschrieben, ehest abzustellen? 

Ist der Herr Bundesminister ferner bereit, zu verhindern, daß weiterhin 

Spekulationswerte als Vergleichswerte bei der Einheitswertfeststellung zugrunde 

gelegt werden? 

Ist er des weiteren bereit, die Bewertungsverordnung 1955, BGBl. Nr •. 109. dahin-· 

gehend abzuändern, daß der gesetzwidrige, eine .Doppelbesteuerung des bebauten 

Grundes und Bodens bewirkende § 1 derselben auf~hoben wird? 

-.-...... -.-.-
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